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Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen 
und Liegenschaften 09.02.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 15.02.2023 

Rat 22.02.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Fortsetzung des Zentrenbudgets für die Geschäftszentren im Stadtgebiet Siegen 
2023 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Fortsetzung des Zentrenbudgets in Höhe von 
30.000,00 Euro zur Aktivierung privater Initiativen zwecks Steigerung der Attraktivität und 
Vielfalt in den Geschäftszentren im Stadtgebiet Siegen im  Jahr 2023 und die dazugehörige 
Förderrichtlinie. 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Der Rat der Stadt Siegen hat mit Beschluss vom 14.04.2021 erstmals die Einrichtung eines 
Zentrenbudgets zur Aktivierung privater Initiativen zwecks Steigerung der Attraktivität und 
Vitalität in den Geschäftszentren im Stadtgebiet Siegen beschlossen.  

Da im Jahr 2021 noch viele Coronabeschränkungen zu beachten waren, mangelnde             
Ressourcen sowie Kunden- und Umsatzrückgänge bei vielen Unternehmen das Tages-         
geschäft bestimmten, wurde das neue Förderinstrument 2021 nur vereinzelt nachgefragt.  

Sehr positiv ist jedoch die Entwicklung im zurückliegenden Jahr zu beurteilen. Nachdem     
der Rat der Stadt Siegen am 02.03.2022 die Fortführung des Budgets mit der Erhöhung der 
Fördermittel auf maximal 5.000,00 Euro je Antrag beschlossen hat, stieg das Interesse an 
dem Zentrenbudget zunehmend.  
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Eine vielfältige Mischung aus neuen, kreativen Maßnahmen, wie z. B. der Modeherbst in der 
Alten Poststraße, die Weidenauer Entenjagd und die Musikreihe Unterm Krönchen, mit     
bereits bekannten Formaten, wie dem Geisweider Bürgerfest und der Sommermusik am    
Dicken Turm, erhöhten den Erlebnischarakter des jeweiligen Zentrums, führten zu Frequenz-
steigerungen und branchenübergreifenden Kooperationen zwischen den verantwortlichen 
Akteuren.  

Einige „Premieren“ waren so erfolgreich, dass sie voraussichtlich dauerhaft etabliert werden 
sollen.  Im Jahr 2022 konnten mit finanzieller Unterstützung des Zentrenbudgets Maß-
nahmen in den Stadtteilen Geisweid, Eiserfeld, Weidenau sowie im Siegener Stadtzentrum            
realisiert werden. Die Fördergelder lagen zwischen 1.600,00 € und 5.000,00 € je Aktion. 

Das Interesse an dem Unterstützungsfonds ist weiterhin vorhanden, vereinzelte Werbe-     
gemeinschaften haben bereits Informationen erbeten, ob das Zentrenbudget im Jahr 2023   
wieder eingerichtet wird.  

Aus Sicht der Wirtschaftsförderung konnte die ursprüngliche Intention des Zentrenbudgets 
zur aktiven Förderung der verantwortlichen Akteure vor Ort im Jahr 2022 erreicht werden. 
Zusammenfassend  

- sind neue Händlerkooperationen entstanden,  
- haben Werbegemeinschaften neue Ideen entwickelt, 
- wurde die Kundschaft durch attraktive Formate und Erlebnisse in den jeweiligen  

Zentren unterhalten, 
- konnte in dem Kontext ein Beitrag zur Kundenbindung geleistet werden,  
- wurden die Frequenzen erhöht und es sind neue  
- Anlässe für Begegnungen, Interaktion und Kommunikation geschaffen worden. 

Dies alles sind Bausteine zur Förderung des Erlebnisraums, der Stadtteilidentität und des 
Images des jeweiligen Geschäftszentrums.  

Das Zentrenbudget hat sich daher zu einem wichtigen Bestandteil zur Durchführung von 
Maßnahmen zur Attraktivierung und Aufwertung der Geschäftszentren entwickelt und          
leistet einen bedeutsamen Beitrag zur branchenübergreifenden Bestandssicherung und               
Strukturentwicklung in den Quartieren.  

Die Pandemie ist weitestgehend „überwunden“, aber die Auswirkungen des Krieges in        
der Ukraine, wie z. B. die hohe Inflationsrate, Lieferengpässen und hohe Energiekosten    
stellen die Geschäftswelt und auch die Kundschaft vor weitere Herausforderungen.   
 
Auch künftig basiert das Zentrenbudget auf dem Ansatz der Stabilisierung, Sicherung und         
Stärkung vorhandener Strukturen im Stadtgebiet.   
 
Finanzielle Mittel sind im Haushalt vorhanden. Eine Förderung in Höhe von bis zu 5.000 Euro 
soll auch 2023 ermöglicht werden, der Antragstellende trägt einen Eigenanteil von 20 % der 
Gesamtkosten.  
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
30.000,00 Euro 

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
30.000 Euro 

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
 30.000,00 

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
15010100 
Sachkonto 
5317000 

 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 

 
 
 
 
 
gez. 
 
Steffen Mues 
Bürgermeister 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. 230123_Richtlinie Zentrenbudget 2023   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZQmqXWcm7vTmxxx8L6Tq-b7jmzw6uUlLekrhLrZIqzM4/230123_Richtlinie-Zentrenbudget-2023.pdf



